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1. Bearbeitungsgrundlagen

1.1 Normen und Richf l inien

DfN 4109 Schal lschutz im Hochbau

(Ausgabe: November 1g8g)

DIN 18005-1 Schaltschutz im Städtebau

(Ausgabe: Juli 2002)

DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien
(Entwurf: September 1 997)

VDI2571 Schallabstrahlung von lndustriebauten
(Ausgabe; August 1976)

TA Lärm 98 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
(Fassung: 26. August 1 g9B)

RLS-90 Richflinien für den Lärmschutz an Straßen
(Ausgabe: 1990)

BPLS-2003 Parkplatzlärmstudie - Untersuchung von Schallemissionen
aus Parkplätzen, Autohöfen und omnibusbahnhöfen sowie
von Parkhäusern und Tiefgaragen

BlmSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen
und äh nliche Vorgänge (Bundes-lmm issionssch utzgesetz)

LBO NRW Bauordnung für das Land Nordrhein_Westfalen
(Fassung: Juni 2000)
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1.2 Planunterlagen

Bebauungsplan Nr. 459.02

- Mittlere Siebeneicker Straße -

Lageplan M=1:250

BV Edeka-Markt / BV Aldi-Markt

Stand: 11. Mai 2006

Grundr ißErdgeschoß M=.1 :100

BV Edeka-Markt

Stand: 28. März 2006

Schnitt A-A lB-B / C-C M = .1 : 100

BV Edeka-Markt

Stand: 28. März 2006

AnsichtNO/SO/SW/NW M = 1 :100

BV Edeka-Markt

Stand: 28. März 2006

Grundr ißErdgeschoß M= 1:100

BV Aldi-Markt

Stand: 03. März 2006

Schni t tA-A/B-B/C-C M= 1:.100

BV Aldi-Markt

Stand: 03. März 2006

Ansicht NO i SO / SW / NW

BV Aldi-Markt

Stand: 03. März 2006

M=1:500

M=1:100
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2. Situation und Aufgabenstellung

2.1 Situationsbeschreibung

Der Antragsteller beabsichtigt den Neubau eines Edeka-Marktes mit Back-Shop und

eines Aldi-Marktes in Velbert. Das für diese Maßnahme vorgesehene Grundstück liegt

Am Rosenhügel im Ortsteil Neviges (Gemarkung Neviges / Flur 8) innerhalb des Gel-

tungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 459.02 - Mittlere Siebeneicker Straße - mit

einer Gebietsausweisung als Gewerbegebiet GE. Gemäß den vorliegenden Projekt-

zeichnungen mit Stand vom März 2006 und der Darstellung in der Anlage 81 ist der

Edeka-Markt im südlichen Betriebsgelände geplant und in eingeschoßiger Bauweise mit

einem Tonnendach konzipiert. Mit Ausrichtung zur Nordwestfassade sieht die Planung

oberhalb der Lager- und Sozialräume ein Technikplateau vor. Die Warenanlieferung

wird der Südwestfassade vorgelagert. Der Aldi-Markt, ebenfalls in eingeschoßiger Bau-

weise konzipiert, soll im westlichen Betriebsgrundstück mit einem Satteldach errichtet

werden. Die Warenanlieferung dieses Marktes wird nach Nordosten ausgerichtet. Für

die Kunden und Angestellten beider Märkte werden auf dem Betriebsgelände insgesamt

178 Pkw-Einstellplätze mit einer unmittelbaren Verkehrsanbindung im Osten an den

Straßenzug Am Rosenhügel bereitgestellt. Die Warenanlieferungen werden ebenfalls

über diese Anbindung erschlossen.

2.2 Aufgabenstellung

lm Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist auftragsgemäß eine Schall-lmmissions-

prognose zu erstellen. Auf rechnerischer Basis mit abgestimmten Ausgangsdaten sind

die lärmtechnischen Auswirkungen des BV Edeka-Markt mit Back-Shop und des BV

Aldi-Markt auf die im unmittelbaren Einwirkungsbereich gelegene schutzbedürftige

Nachbarbebauung zu prüfen und nach den einschlägigen Richtl inien zu beurteilen.

Sollten die Untersuchungsergebnisse über den aktuellen Planungsstand hinausge-

hende Maßnahmen bedingen, sind diese aufzuzeigen und zu dimensionieren. Weiter-

gehende Betrachtungen sind nicht Gegenstand dieses Gutachtens.
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2.3 Emissionsdaten

Die Öffnungszeiten des Edeka-Marktes und des Aldi-Marktes sind an den Werktagen

von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr vorgesehen. Gemäß den Angaben des Planers erfolgen

die Warenanlieferungen zwischen 06.00 Uhr und 20.00 Uhr. Ein Nachtbetrieb sowie ein

Betrieb an Sonn- und Feiertagen sind auszuschließen. Ausgenommen hiervon ist der

notwendige Betrieb der technischen Anlagen.

Betriebstage

Öffnungszeiten

Warenanlieferungen

Technische Anlagen

Aufgrund der Planung werden die von dem Bauvorhaben künftig ausgehenden Schall-

emissionen im wesentlichen durch folgende Geräuschquellen verursacht:

Schallabstrahlung des Pkw-Parkverkehrs

Schallabstrahlung des Pkw-Fahrverkehrs

Schallabstrahlung des Lkw-Lieferverkehrs

Schallabstrahlung des Lkw-Ladebetriebes

Schallabstrahlung der Lkw-Kühlaggregate

Schallabstrahlung des Ktp-Lieferverkehrs

Schallabstrahlung der technischen Anlagen

Fürdie Kunden beider Märkte sieht die Planung insgesamt 178 Pkw-Einstellplätze vor

mit einer unmittelbaren Verkehrsanbindung im Osten an den Straßenzug Am Rosenhü-

gel. Alle Stellplatzflächen und Fahrwege erhalten ein ungefastes Pflaster. lm weiteren

werden jedem Markt 89 Einstellplätze entsprechend der Kennzeichnung in der Anlage

Bl zugeordnet. Hinsichtlich der Frequentierung können die Ansätze der Parkplatzlärm-

studie 2003 in die Berechnungen eingebracht werden. Hiernach ist für den Planungsfall

in der Spitzenauslastung auf den Stellplätzen des Edeka-Marktes als Verbrauchermarkt

Werktage

08.00 Uhr - 20.00 Uhr

06.00 Uhr - 20.00 Uhr

06.00 Uhr -  06.00 Uhr
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mit N = 1,05 Bewegungen je Stellplatz und Stunde zu rechnen, auf den Stellplätzen des

Aldi-Marktes als Discounter mit N = 1,64 Bewegungen. Es muß davon ausgegangen

werden, daß auch noch nach Ladenschluß um 20.00 Uhr einzelne Kundenfahrzeuge

das Betriebsgelände verlassen. Die Räumung des Parkplatzes zwischen 20.00 Uhr und

20.30 Uhr wird mit N = 44 Bewegungen berücksichtigt, einem Viertel der Stellplatzkapa-

zität entsprechend.

Emissionsquelle

Einwirkzeitraum

Anzahl der Stellplätze

Fah rzeu gfreq ue ntieru ng

Emissionsquelle

Einwirkzeitraum

Anzahl der Stellplätze

Fa h rzeugfreq uentieru ng
*Anfahrten und Abfahrten

Die Warenanlieferung des Edeka-Marktes ist an der Südwestfassade des Betriebsge-

bäudes geplant und wird von der Einfahrt-Ausfahrt Am Rosenhügel über den Parkplatz

erschlossen. Die Warenanlieferung des Aldi-Marktes wird nach Nordosten ausgerichtet

ebenfalls mit einer Erschließung über den Parkplatz. In den Tagesstunden zwischen

06.00 Uhr und 20.00 Uhr kann in der Ladezone des Edeka-Marktes maximal mit 4 Lkw-

Lieferfahrzeugen gerechnet werden, in der Ladezone des Aldi-Marktes maximal mit 3

Lkw-Lieferfahrzeugen, wobei die jeweilige Frühanlieferung zwischen 06.00 Uhr und

07.00 Uhr erfolgt. Nachtanlieferungen sind dagegen sicher auszuschließen.

Kunden-Parkplatz

Edeka-Markt

08.00 Uhr -  20.30 Uhr

T = 12,5 hld

n = 89 Stellplätze

Nn = 1122 Pkwld.

Kunden-Parkplatz

Aldi-Markt

08.00 Uhr - 20.30 Uhr

T

n

Nn

= 12,5 hld

= 89 Stellplätze

= 1752 Pkwld*
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Emissionsquelle Lkw-Lieferverkehr

Edeka-Markt

Einwirkzeitraum 06.00 Uhr - 07.00 Uhr

T = 1,0 h/d

Fahrzeugfrequentierung N = 2Lkw/h.

Einwirkzeitraum 07.00 Uhr - 20.00 Uhr

T = 13,0 h/d

Fahrzeugfrequentierung N = 6Lkw/d*

Emissionsquelle Lkwlieferverkehr

Aldi-Markt

Einwirkzeitraum 06.00 Uhr - 07.00 Uhr

T = 1,0 h/d

Fahrzeugfrequentierung N = 2Lkw/h"

Einwirkzeitraum 07.00 Uhr - 20.00 Uhr

T = 13,0 h/d

Fahrzeugfrequentierung N = 4Lkw/d*
*Anfahrten und Abfahrten

Die Ladezonen beider Märkte werden als Rampen ausgebildet, was einen niveauglei-

chen Ladebetrieb ermöglicht. Sämtliche Ladetätigkeiten werden manuell und mit Hand-

hubwagen oder Rollcontainern ausgeführt. Hierbei entstehen die wesentlichen Lärm-

emissionen durch die Rollgeräusche innerhalb der Lkw-Aufbauten und beim Überfahren

der Hubladebühnen. Aufgrund eigener Meßdaten nach dem Taktmaximalpegelverfah-

ren ist bei dieser Form des Ladebetriebes in den Prognoseberechnungen ein Schallei-

stungspegel Lwn = 97 dB(A) anzusetzen, bezogen auf eine effektive Einwirkzeit T = 0,5

h je Fahrzeug.

Emissionsquelle Lkw-Ladebetrieb

Edeka-Markt
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Einwirkzeitraum

Schalleistungspegel

Einwirkzeitraum

Schalleistungspegel

Emissionsquelle

Einwirkzeitraum

Schalleistungspegel

Einwirkzeitraum

Schalleistungspegel

Emissionsquel le

Einwirkzeitraum

Schalleistungspegel

Tonzuschlag

Emissionsquel le

Die Warenanlieferungen beinhalten auch Tiefkühl- und Kühlkost. lm Einsatz sind Lie-

ferfahrzeuge mit Stirnwand-Kältemaschinen. Es muß davon ausgegangen werden, daß

zur Wahrung der Kühlkette die Lkw-Kältemaschinen während der Ladezeit betrieben

werden. Der Schalleistungspegel von lärmarmen Diesel-Kühlaggregaten beträgt Lwn =

87 dB(A), wobei die Tonhaltigkeit gesondert mit Kr = 3 dB(A) zu berücksichtigen ist.

06.00 Uhr -  07.00 Uhr

T = 0,5 h/d

Lwn = 97,0 dB(A)

07.00 Uhr -  20.00 Uhr

T = 1,5 h/d

Lwn = 97,0 dB(A)

Lkw-Ladebetrieb

Aldi-Markt

06.00 Uhr -  07.00 Uhr

T = 0,5 h/d

Lwn = 97,0 dB(A)

07.00 Uhr -  20.00 Uhr

T = 1,0 h/d

Lwe = 97,0 dB(A)

Lkw-Kühlaggregat

Edeka-Markt

07.00 Uhr - 20.00 Uhr

T = 0,5 h/d

Lwn = 87,0 dB(A)

Kr = 3,0 dB(A)

Lkw-Kühlaggregat

Aldi-Markt
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Einwirkzeitraum

Schalleistungspegel

Tonzuschlag

Emissionsquelle

Einwirkzeitraum

Fah rzeu gfreq uentieru n g

Einwirkzeitraum

Fa h rzeugfreq uentieru n g

Der Back-Shop im Edeka-Markt wird über den Kundeneingang an der Nordostfassade

vom Parkplatz her angedient. In den Tagesstunden zwischen 06.00 Uhr und 20.00 Uhr

muß hier zusätzlich mit 4 Lieferfahrzeugen als Kleintransporter gerechnet werden, wo-

bei auch die Frühanlieferung zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr erfolgen kann. Nacht-

anlieferungen sind dagegen ebenfalls sicher auszuschließen. Die Lieferfahrzeuge wer-
den ausschließlich manuell entladen. Die Auswirkungen dieses Ladebetriebes sind
lärmtechnisch absolut ohne Bedeutung und können daher im weiteren unberücksichtigt

bleiben.

07.00 Uhr - 20.00 Uhr

T = 0,5 h/d

Lwn = 87,0 dB(A)

Kr = 3,0 dB(A)

Ktp-Lieferverkehr

Edeka-Markt

06.00 Uhr - 07.00 Uhr

T = 1,0 h/d

N = 2 Ktp/h"

07.00 Uhr -  20.00 Uhr

T = 13,0 h/d

N = 6 Ktp/d.
*Anfahrten und Abfahrten

Die Schallabstrahlung der Betriebsgebäude selbst ist nicht relevant und wird daher in

den Prognoseberechnungen nicht gesondert ausgewiesen.

Hinsichtl ich der Schallabstrahlung der technischen Anlagen - Heizungsanlagen / Lüf-

tungsanlagen / Kälteanlagen - werden in Ziffer 5.3 die zulässigen Schallemissionspegel

vorgegeben. Diese Anforderungen sind in die weitere Planung zu übernehmen.
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lm nordöstlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 459.02 - Mittlere Sie-

beneicker Straße - ist eine weitere Gewerbebaufläche ausgewiesen. Gemäß den textli-
chen Festsetzungen zum Bebauungsplan sind hier nur Betriebe und Anlagen zulässig,

die folgende immissionswirksame flächenbezogene Schalleistungspegel Lwn. nicht
überschreiten:

Emissionsquelle

Einwirkzeitraum

Emissionsbegrenzung

Einwirkzeitraum

Emissionsbegrenzung

Zur Bestimmung der Gesamtbelastung im Einwirkungsbereich des BV Edeka-Markt und
des BV Aldi-Markt werden die Auswirkungen dieses Gewerbegebietes in die Prognose

einbezogen.

2.4 Geometrische Daten

Für die Prognoseberechnungen wird anhand der vorliegenden Unterlagen ein annä-

hernd der Örtlichkeit und Planung entsprechendes dreidimensionales Simulationsmo-

dell in einem EDV-Programm (lMMl 5.3.1.a) erstellt. Die Gelände- und Gebäudedaten

werden aus dem Kartenmaterial digitalisierl. Die Gebäudehöhen der angrenzenden Be-
bauung werden, soweit erforderlich, ergänzend in der Örtticfrkeit eingemessen.

Schalltech n ische Forderungen

Gebietsnutzungen - lmmissionsrichtwerte

Aufgrund der Planung und der örtl ichen Gegebenheiten werden durch das Bauvorha-

ben Edeka-Markt / Aldi-Markt künftig maßgeblich die nach Südosten angrenzenden

Gewerbegebiet Nordost

06.00 Uhr - 22.00 Uhr

Lwn" = 57,0 dB(A)

22.00 Uhr - 06.00 Uhr

Lwn" = 35,0 dB(A)

3.

3.1
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Wohnhäuser Am Rosenhügel77 - 83 beaufschlagt. Diese Wohnhäuser liegen im Au-

ßenbereich. Hierbei ist die Gebietsnutzung grundsätzlich als Mischgebiet Ml einzustu-

fen. Entsprechend der Kennzeichnung in der Anlage B1 ist weiterhin die nach Süden

und Westen angrenzende Wohnbaufläche WA mit der heute bereits vorhandenen Be-

bauung Hohenbruchstraße 2 - 12 / Steinstraße 27 - 41 zu berücksichtigen.

Nach TA Lärm 98, Zrffer 6.1.c und Ziffer 6.1.d, gelten für diese Gebietseinstufungen

folgende lmmissionsrichtwerte:

Gebietsnutzung

I m m iss io ns richtwert-Tagzeit

I m m iss i o ns richtwe rt- N achtze it

Gebietsnutzung

I m m i ss ion s richtwe rt-T agzeit

I m m i ss io n s richtwe rt- N achtze it

Wohngebiet WA

55 dB(A)

40 dB(A)

Mischgebiet Ml

60 dB(A)

45 dB(A)

Bedingt durch das nahe Umfeld mit der nach Westen angrenzenden Wohnbaufläche

und aus der Sicht des vorbeugenden lmmissionsschutzes kann für die Nachbarbebau-

ung Am Rosenhügel 77 - 83 ein erhöhter Schutzanspruch gelten. ln Abstimmung mit

dem Planungsamt der Stadt Velbert (Herr Hubben) werden für diese Wohnhäuser hier

um 3 dB(A) geminderte lmmissionsrichtwerte festgelegt:

Bebauung / lmmissionsorte

I m m iss io n s richtwe rt-Ta gze it

I mm issionsrichtwert-N achtzeit

Am Rosenhügel 77 -83

57 dB(A)

42 dB(A)

Einzelne Geräuschspitzen dürfen nach TA Lärm 98, Ziffer 6.1, die lmmissionsrichtwerte

zur Tagzeit um nicht mehr als 30 dB(A), zur Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB(A) über-

schreiten.
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3,2 Gebietsnutzungen-lmmissionsgrenzwerte

Nach Ziffer 2.3 werden zur Bestimmung der Gesamtbelastung die Auswirkungen des

Gewerbegebietes im nordöstlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes in die Prog-

nose einbezogen. Weitere lärmtechnisch relevante Vorbelastungen und Zusatzbela-

stungen sind nicht erkennbar. Somit sind besondere lmmissionsgrenzwerte nicht fest-

zusetzen.

4. Berechnungs-/Beurteilungsgrundlagen

4.1 Beurteilungszeiträume

Für die Tagzeit und für die Nachtzeit sind die Beurteilungszeiträume in der TA Lärm 98,

Ziffer 6.4, wie folgt festgelegt, wobei als Bezugszeitraum-Nachtzeit die für die Betroffe-

nen lauteste Nachtstunde gilt.

Beurteilungszeitraum-Tagzeit 06.00 Uhr - 22.A0 Uhr

Beurteilungszeitraum-Nachtzeit 22.00 Uhr - 06.00 Uhr

4.2 BesondereZuschläge

Eine besondere Tonhaltigkeit ist durch die Lkw-Kühlaggregale zu enryarten, die nach TA

Lärm 98, Anhang A.2.5.2, in die Berechnungen mit einem Tonzuschlag Kr = 3 dB(A)

eingebracht wird, Die lmpulshaltigkeit der Anlagengeräusche wird in den Berechnungs-

ansätzen berücksichtigt und ist daher im weiteren nicht gesondert auszuweisen.

Die erhöhten Lärmemissionen durch Steigung / Gefälle der Fahnvege sowie die Art der

Fahrbahnoberflächen werden durch Zuschläge nach RLS-90 berUcksichtigt.

Für lmmissionspunkte in Mischgebieten sind nach TA Lärm 98, Ziffer 6.5, gesonderte

Ruhezeitenzuschläge nicht zu erheben.
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An der betroffenen Bebauung mit einer Gebietseinstufung als Wohngebiet WA ist nach
TA Lärm 98,Ziffer 6'5, bei Geräuscheinwirkungen in den nachfofgenden Ruhezeiten die
erhöhte Störwirkung durch einen Zuschlag Kn = 6 dB(A) zu berücksichtigen.

Betriebstage

Ruhezeiten

Werktage

06.00 Uhr - 07.00 Uhr

20.00 Uhr - 22.00 Uhr

4.3 Berechnungsmethoden

Die Ermittlung der lmmissionsverhältnisse erfolgt nach den Rechenverfahren der park-
platzlärmstudie 2003, RLS-90 und VDI 2571 sowie der TA Lärm 9g in Verbindung mit
DIN f SO 9613/2- Basis sind weiterhin die vorliegenden Planunterlagen, die in Ziffer 2.3
beschriebenen Emissionsdaten und die abschließend in ziffer 5.3 festgesetzten Maß-
nahmen. lm wesentlichen beruhen die Berechnungen auf folgenden Ansätzen:

Schalleistu ngspegel parkverkehr

LwR = Lwo + Kpn + Kr + Ko + 10 lg (Nn)

schal le istu n gspege I pkw-Fa h rverkehr / Lkw-Fah rverkeh r
LwR = Ln,,(2s)* Dst,.o + Du + Dsts + De + 1 g,2 +10 lg (l/le)

Schalleistungspegel Technische Anlagen

Lwn = Lr + 20 lg (s6/so) + B

lmmissionseinzelpegel

LAT(DW) = Lwn 1 D" - Aoiu - Art, - As.. - Aror - Anor, - Ab., - Cmet

Beurteilungspegel

L, = 10 lg ( 1lT, 'X Tj 10 EXp 0,1 (La1i + Krj + Kri + Kry))
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Lwn = Schalleistungspegel

Lwo = Bezugs-Schalleistungspegel

Kpn = Zuschlag Parkplatzart

Kr = Zuschlag Taktmaximalpegel

Ko = Zuschlag Überfahrten

Nn = Frequentierung

Lm(25) = Normierter Mittelungspegel

Dst.o = Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen

Du = Korrektur für unterschiedliche Geschwindigkeiten

Dstg = Zuschlag für Steigungen und Gefälle

De = Pegelerhöhung durch Einfachreflektionen

| - Länge des Straßenabschnitts

16 = Bezugslänge

Le = Schallemissionspegel

LAr(DW) = lmmissionseinzelpegel

L, = Beurteilungspegel

T, = Beurteilungszeitraum

T = Einwirkzeit/Betriebszeit

K = Besondere Zuschläge

D" = Richtwirkungskorrektur

Aoiu = Geometrische Ausbreitung

Aatm = Luftabsorption

As,. = Bodendämpfung

Aror = Bewuchsdämpfung

Ahou. = Bebauungsdämpfung

Ao".. = Abschirmung

Cmet = Meteorologische Korrektur

Die weiteren mathematischen und physikalischen Zusammenhänge sowie die Ansätze

für die einzelnen Pegelkorrekturen werden hier nicht gesondert aufgeführt und sind den

einschlägigen Richtl inien zu entnehmen.
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Die Berechnung der Lärmsituation wird für augenscheinlich repräsentative Aufpunkte

durchgeführt. Hierbei erfolgt die Wahl der lmmissionsorte so, daß eine Beurteilung der

Verhältnisse auch für Bebauungsabschnitte in gleicher oder günstigerer Lage zu den

Emissionsquellen erfolgen kann. Somit wird flächendeckend eine Aussage zur Lärmsi-

tuation im Einwirkungsbereich des Bauvorhabens möglich.

5. Untersuchungsergebnisse

5.1 Lärmtechnische Berechnungen

ln der Anlage A zu diesem Gutachten sind die Ergebnisse der Prognoseberechnungen

zusammengestellt.

Die örtliche Lage der repräsentativ gewählten Aufpunkte und die Zuordnung zum Bau-

vorhaben sind in der Anlage B1 gekennzeichnet.

Der Anlage ,A1 sind die berechneten Beurteilungspegel und Spitzenpegel für die einzel-

nen Beurteilungszeiträume zu entnehmen.

Die Anlage 42 beinhaltet die zeitlich unbewerteten Ausbreitungsberechnungen für die

einzelnen Emissionsquellen, differenziert nach den diversen Elementtypen.

Grundsätzlich berücksichtigen alle Prognoseberechnungen eine Mitwindsituation für

den jeweiligen lmmissionsort.

Als Gesamtübersicht sind in der nachfolgenden Tabelle die prognostizierten Beurtei-

lungspegel Tagzeit / Nachtzeit für die maßgeblichen lmmissionsorte zusammengestellt.

Zum unmittelbaren Vergleich sind die jeweils beurteilungsrelevanten lmmissionsricht-

werte entsprechend den Ausführungen nach Ziffer 3.1 | Zif'fer 3.2 gleichermaßen auf-
geführt.
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Tabelle 1: Beurteilungspegel Tagzeit / Nachtzeit

5.2 Beurteilung derLärmverhältnisse

Den Ergebnissen der Prognoseberechnungen nach Tabelle 1 und Anlage A1 zufolge ist

künftig eine zulässige Lärmsituation im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Bauvor-

habens Edeka-Markt / Aldi-Markt Am Rosenhügel in Velbert gegeben. Diese Aussage

gilt für die Beurteilungszeiträume Tagzeit und Nachtzeit an den Werktagen auf der

Grundlage der in Zifter 2.3 aufgeführten Ausgangsdaten und Randbedingungen sowie

der abschließend in Zlffer 5.3 beschriebenen Maßnahmen. Zur Bestimmung der Ge-

samtbelastung an der betroffenen Nachbarbebauung wurden die Auswirkungen des

Gewerbegebietes im nordöstlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes in die Prog-

nose einbezogen. Weitere lärmtechnisch relevante Vorbelastungen und Zusatzbela-

stungen sind nicht vorhanden.

An den Aufpunkten A und B unterschreiten die Prüfergebnisse die lmmissionsrichtwerte

von tags 57 dB(A) und nachts 42 dB(A), die in Abstimmung mit dem Planungsamt der

Aufpunkt Lage / Bezeichnung Beurteilungspegel

Tagzeit
in dB(Al

Beurteilungspegel

Nachtzeit
in dB{A)

lmmissionsrichtwert

Tagzeit / Nachtzeit
In dB{A}

A Wohnhaus Am Rosenhügel 77

NW-Fassade DG 54,4 22,9 57t42

B Wohnhaus Am Rosenhügel 81

NW-Fassade DG 52,3 22,9 57t42

c Wohngebiet WA - Planstraße A

Baufläche A1 / NO'Fassade DG 53,7 28,1 55/40

D Wohngebiet WA - Planstraße A

Baufläche A2 / NO-Fassade DG 54,5 33,0 55/40

E Wohngebiet WA - Planstraße A

Baufläche 42 / NO-Fassade DG 54,4 35,6 55/40

F Wohnhaus Steinstraße 31

O-Fassade OG2 45,9 26,5 55/40

G Wohnhaus Steinstraße 37

O-Fassade OG2 46,2 29,2 55/40
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Stadt Velbert (Herr Hubben) für die vorhandenen Wohnhäuser Am Rosenhügel 77 - 83

festgelegt wurden. Diese Wohnhäuser liegen im Außenbereich mit einer Gebietsein-

stufung als Mischgebiet Ml. Bedingt durch das nahe Umfeld mit der nach Westen an-

grenzenden Wohnbaufläche und aus der Sicht des vorbeugenden lmmissionsschutzes

soll hier jedoch ein erhöhter Schutzanspruch gelten. An allen übrigen Aufpunkten C bis

F mit einer Gebietsnutzung als Wohngebiet WA werden die maßgebenden lmmissions-

richtwerte nach TA Lärm 98 von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) eingehalten.

Eine lärmtechnische Zulässigkeit ist nicht nur hinsichtlich der Mittelwertbildung gege-

ben, sondern gleichermaßen bezüglich der möglichen lmmissionsmaximalpegel. Be-

sondere Geräuschspitzen, welche die lmmissionsrichtwerte zur Tagzeit um mehr als 30

dB(A) überschreiten, wurden nicht berechnet und sind bei den gegebenen Ausbrei-

tungsverhältnissen auszuschließen. Zur Nachtzeit ist grundsätzlich nicht mit besonde-

ren Geräuschspitzen aus dem Betrieb der technischen Anlagen zu rechnen.

Hinsichtlich der Qualität der Prognose kann die Aussage getroffen werden, daß die

Untersuchungen als detaill ierte Prognose durchgeführt wurden. Sämtliche Eingangs-

daten stellen eine Maximalwertbetrachtung dar. Dieses gilt einerseits zur Bewegungs-

häufigkeit auf dem Kundenparkplatz entsprechend den Vorgaben der Parkplatzlärmstu-

die 2003. Bei Anwendung der Berechnungs- und Beurteilungsverfahren dieser Studie

hat sich gezeigt, daß Beschwerden von Anliegern über Betriebslärm auf Parkplätzen

praktisch nicht auftreten. Andererseits unterliegen auch die Daten zum Lieferverkehr

und Ladebetrieb im oberen Level. Der Vertrauensbereich und die Genauigkeit der Prog-

noseergebnisse lassen sich auch dadurch abschätzen, daß eine Erhöhung / Minderung

der Ansätze um 30 Prozent einer Pegeldifferenz von + 1 dB(A) entspricht.

5.3 Schalltechnische Maßnahmen

Nachfolgend sind die erforderlichen schalltechnischen Maßnahmen zusammengestellt,

die in die weitere Planung zu übernehmen sind. Es wird darauf hingewiesen, daß Ab-
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weichungen von den Anforderungen ohne eine gesonderte Prüfung zu einer nachteili-

gen Lärmsituation an den betroffenen Nutzungen führen können. Planungsänderungen

und Anderungen der Maßnahmen bedürfen daher einer Fortschreibung der Prognose.

Betriebszeiten

Technikräume

Technische Anlagen

Betriebstage

Öffnungszeiten

Warenanlieferungen

Technische Anlagen

Der Raumschallpegel in den Technikräumen darf einen Wert

Lnrr"q = 85 dB(A) nicht überschreiten. Durch Kapselung der

Geräte und / oder raumakustische Maßnahmen ist diese

Forderung sicherzustellen.

Angaben zu den technischen Einrichtungen - Heizungsanla-

gen / Lüftungsanlagen / Kälteanlagen - l iegen im derzeitigen

Planungsstadium nicht vor.

Alle außenliegenden technischen Anlagen sowie alle ins

Freie führenden Anlagenteile des Edeka-Marktes müssen mit

einem Mindestabstand a = 5,0 m zur südwestlichen Be-

triebsgrenze geplant werden.

In Abhängigkeit der Schalleistung müssen die Anlagen bei-

der Märkte gekapselt und / oder mit Schalldämpferstrecken

ausgerüstet werden. Die Dimensionierung ist derart vorzu-

Werktage

08.00 Uhr -  20.00 Uhr

06.00 Uhr -  20.00 Uhr

06.00 Uhr - 22.00 Uhr

22.00 Uhr -  06.00 Uhr
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nehmen, daß außen in einem Bezugsabstand Se = 1,0 m fol-

gende Schallpegel nicht überschritten werden:

Betriebsanlagen

Bezugsabstand

Betriebszeit

Schallpegel

Betriebszeit

Schallpegel

Betriebsanlagen

Bezugsabstand

Betriebszeit

Schallpegel

Betriebszeit

Schallpegel

Betriebsanlagen

Bezugsabstand

Betriebszeit

Schallpegel

Betriebszeit

Schallpegel

Die Stellplätze und Fahrurrege erhalten als Oberfläche ein

ungefastes Pflaster.

BV Edeka-Markt

- Heizungs- /Lüftungsanlagen -

Se = 1,0m

Tagzeit

LAF,zur. = 65 dB

Nachtzeit

LAF,zur. = 55 dB

BV Edeka-Markt

- Kälteanlage -

SE = 1,0m

Tagzeit

LRr,zur. = 70 dB

Nachtzeit

LAF,zur. = 60 dB

BV Aldi-Markt

- Heizungs- /Lüftungsanlagen -

- Kälteanlage -

Se = 1,0m

Tagzeit

LRF,zur. = 70 dB

Nachtzeit

LeF,zur. = 60 dB

Parkplatzanlage
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Eine Nutzung der Parkplatzanlage außerhalb der Betriebs-

zeiten von 06.00 Uhr bis 21.00 Uhr sowie an Sonn- und Fei-

ertagen ist grundsätzlich nicht zulässig. Sollte diese Bedin-

gung im praktischen Betrieb nicht gewährleistet sein, emp-

fehlen wir eine Schrankenanlage im Bereich der Ein- und

Ausfahrt.

Ladezone Edeka-Markt Die Warenanlieferung des Edeka-Marktes muß im Quer-

schnitt der Laderampe (Andockstelle) auf einer Länge von

mindestens 6,0 m entsprechend der Kennzeichnung in der

Anlage B1 überdacht werden. Die Überdachung ist dicht ge-

schlossen an das Betriebsgebäude anzuschließen. Gefordert

wird ein bewertetes Schalldämmaß erf. R* > 20 dB.

Weiterhin ist entlang der Warenanlieferung eine Lärm-

schutzwand entsprechend der Kennzeichnung in der Anlage

81 zu errichten. Die Wand muß eine Mindesthöhe H = 2,5 m

aufweisen, bezogen auf das Erdgeschoßniveau des Marktes,

und dicht geschlossen an die Außenwand der Laderampe

anbinden. Gefordert wird ein bewertetes Schalldämmaß von

mindestens erf. R* = 20 dB.
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